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12 . Kundmachung für die Wahl der Mitglieder in die Studienkommissionen an der Universität für 

Musik und darstellende Kunst Wien für die organisationsrechtliche Personengruppe des 
akademischen Mittelbaus. 

 
Wahltag: Mittwoch, 30. Jänner 2002 
Wahlort: Sitzungssaal A 0101 
 Anton-von-Webern-Platz 1 
Wahlzeit: 9.00 bis 12.00 Uhr 

 

Zu wählen sind:  

In die Studienkommission:      VertreterInnen:  Ersatzvertr.:  (max. zu wählen)    Wahlzeiten 
Instrumentalstudium     1  1   (2)  9.00–10.00 Uhr 

     VertreterInnen (HauptvertreterInnen) aus der Studienkommission Instrumental(Gesangs)pädagogik 
Gesang u. Musiktheaterregie      1    1    (2) 10.00–11.00 Uhr 
     VertreterInnen (HauptvertreterInnen) aus der Studienkommission Instrumental(Gesangs)pädagogik 
Instrumental(Gesangs)pädagogik           je 1          je 1           (je 2) 11.00–12.00 Uhr 

    VertreterInnen (HauptvertreterInnen) aus der Studienkommission Instrumentalstudium sowie  
    VertreterInnen (HauptvertreterInnen) aus der Studienkommission Gesang 
 

VertreterInnen und ErsatzvertreterInnen werden zusammen in einem Wahlgang gewählt. 

 

Aktiv Wahlberechtigte: 
Alle, die zum Stichtag und zum Wahltag 
a) Bundes- und VertragslehrerInnen, Universitäts- und VertragsassistentInnen und MitarbeiterInnen im Kunst-, 

Forschungs- und Lehrbetrieb sind und in einem aktiven Dienstverhältnis zum Bund stehen sowie 
Lehrbeauftragte mit einem Lehrauftrag im Umfang von 8 Lehrauftragsstunden; 

b) die österreichische und/oder die Staatsbürgerschaft eines EWR-Landes besitzen. 

Passiv Wahlberechtigte: 
Alle, die zum Stichtag und zum Wahltag  
a) VertreterInnen (HauptvertreterInnen) der entsprechenden Studienkommission sind und 
b) die nicht von der Wählbarkeit aufgrund funktioneller Unvereinbarkeiten ausgeschlossen sind. 

Stichtag der Wahlberechtigung: 19. Dezember 2001 

WählerInnenverzeichnis: 
a)  Die Verzeichnisse liegen in der Personalabteilung (Zimmer B 02 11) zur Einsicht auf und werden außerdem 

an den Amtstafeln angeschlagen. 
b)  Allfällige Einsprüche gegen die Verzeichnisse sind bei dem Vorsitzenden der Wahlkommission bis spätestens  

9. Jänner 2002 schriftlich einzubringen. 
c) Über diese Einsprüche entscheidet die Wahlkommission am 11. Jänner 2002. 

Briefwahl: 
a) Die Ausgabe der Briefwahlunterlagen erfolgt vom 20. Jänner bis 29. Jänner 2002 in der Personalabteilung 

bei Frau Schlemmer, Anton-von-Webern-Platz 1, Zimmer B 02 11, Tel.-DW 6715; Mo, Do, Fr 9-12 Uhr, Di 9-
12 und 13-15 Uhr. Während dieser Zeiten ist dort auch eine Briefwahl möglich. 

b) Die Wahlunterlagen können auch schriftlich angefordert werden. Rücksendungen der Wahlunterlagen 
müssen mittels eingeschriebenen Briefes bis Dienstag, dem 29. Jänner 2002 in der Personalabteilung 
einlangen, andernfalls die Stimme bei der Wahl nicht berücksichtigt werden kann. 

 
 

Der Vorsitzende der Wahlkommission: Mag.Dr. M. Stephanides e.h. 
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